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Der schweizerische Republikaner
hierausgegeben

von Es cher und Usieri
Mitgliedern der geftjgeöenden'Mlthe der helvetischenMepublil.

Band III.- No. I.XXIV. Luzern, den lZ. Mai l?9y. (2y.Floreal VII.)

Gesezgebung.
Grosser Rath, ai. May.

(Fortsetzung.)
(-Beschluss des Gutachtens den Salpeter

betreffend.)
Sehr wünschbar wäre es gewesen, wann die

Regierung unsrer Republik, schon steztcs Jahr, bei der
Wahrscheinlichkeit eines neuerdings abbrechenden
Krieges auch sogleich die erfoderüchen Anstalten getrost
sen hätte, um sich die zum, Kriege unentbehrlichsten
Materialien zu verschaffen: da aber dieses in Rüksichr
der Calpeterfabrication unterlassen wurde, und auch
jezt noch die nöthigen Vorkehrungen nicht getroffen
werden, so ist es Wicht der Gesezgednng, theils das
Vo'lziehungsdirektorin.n aufznsodern, die Salpeterfa-
krication zu organistren und in Thätigkeit zn setzen,
theils aber auch der vollziehenden Gewalt andere Mite
tel in die Hände zu geben, durch die sie das gegen--
wartige Bedürfniß an Salpeter befriedigen kann. Zu
diesem Ende hin weiß EuÄ Eure Commission kein
anderes Hilfsmittel vorzuschlagen, als dasjenige,
welches die ehworige Bern-'rregicrung, freilich nicht
ohne gegründete Klage des Volks anwandte, und da-
gegen zn trachten du'ch eine etwas zwekmaßigere Mo--
discarion dieses Hilfsmittels, den drückendsten Nach-
theilen desselben vorzubeugen.

Dieses Mittel besteht darinn, eigne Salpetergrä-
ter zu beauftragen, überall in der ganzen Republik
tie salxetersaure Erde aufzusuchen, und an -Ort und
Stelle auszulaugen und Zu versteden.

Die auffallendsten Nachtheile dieses H.'lfs nittels
waren bisher diese:

w Die Salpetergräber besitzen nicht gehörige
Kenntliche, theils zur Untersuchung der wah scheinst ch

salpetersaure a Erden, theils zur zwekmaßigsten Ge-
wimiung der Salpetersaure, und endlich wissen sie

ncht die erfoderliche Sorgfalt und Achtung fur das
Eigenthum anz wenden, nm die Bürger, deren Ge-
täube sie durchsuchen, so vies als möglich zu schonen.

2; Bis jezt waren die Gemeinden verpflichtet den

Salpeteraräb.rn das für die Ausstedung der salpeter-
sauren Lauge erfoderliche Holz und die nothigen Fuh-
ren unentaeldlich zu liefern: also verschwendeten diese

zum grosten Na htheil und Druk einzelner Gemeinden
ein? sehr beträchtliche Menge Holz, und waren in
Rüksicht der Requisitionsfuhren ebenfalls nicht sparsam.

z. Die B irgec waren ganz der Willkühr dieser
Salpetergrabec ausgcsezt: sie durchwühlten den trau-
rigen Viehstall des armen Bauern oder Aelplers und
richteten in demselben Schaden an, wahrend dem der
ebenfalls sehr salpetcrsaure Pferdstall des gnädigen
Herren verschont ward.

Diesen Uebeln muß also so viel möglich durch
zwekmaßige Modificaiion dieser Salpetergewinnungs--
ärt gesteurt werden.

Um der Unwissenheit der Salpetergräber zn stcu-

ren, ist es nothwendig, daß die besten Chemiker
Helveticas, wie z. V. Struve in Lausanne, Mor-
lot und Höpmer in Bern, Lavatcr in Zürich,
Zieglcr in Wi.tt rkhur ». a. aufgesodert werden, eine

kurze Anleitung über die zwckmaßigste Gewinnungsart
der Salpetersaure zu entwerfen, aus welchen eine faß-
liche Verordnung für die Calpetcraraber zusammen
getragen wir : die Galpetergraber selbst aber erhalten
noch einige praktische Anleitung, ehe sie über das Ge-
biet der Republik versandt werden, um die in ihrem
Boden en:ya!tne Salpetersaure auszulaugen und zu-
sammen zu bringen.

Schon durch die bessern Kenntnisse der Salpe-
tergräbcr wird zum Theil auch der Holzver'chwendung
zuvorgekommen werden: neben dem aber muß den
Salpetergräbern der gewonnene Salpeter in den Sal-
petemiedcrlagen in einem solchen Preis abgenommen
werden, daß sie etwas bestimmt s fur das bedürftige
Holz bezahlen können, und Wo ist dann einzig esso-

derlich die Gemeinden zu verpflichten den Salpeter-
are,dem zu dem bestimmten Preis das nothwendige
Hol; zu li fer?, und wo diese Lieferung noch zu bc-
schwerlich war?, konnte auf gegründete Vorstellungen
hi das Di'-Atorium die Forstaufseher beauftragen,,
olchen Gemeinden, gegen die bestimmte Bezahlung,



des Holzes, aus den Nationalwaldungen an die Hand
zu gehen.

Auch selbst dem dritten Nachtheil dieser Salpe-
tergràberei kann durch jene gefederte Anleitung und
Unterweisung der Salpelergräber zum Theil vorgebe-
gen werden. Neben dem aber kann der Gesezgeber
durch bestimmte Gesetze der Willkührlichkeit zuocrkonn
wen und Gleichheit in diese einstweilige Beschwerde
der Bürger hineinbringen.

Um nun die w häufig vorhandene, «her sehr
zerstreute Salpetersäure auf die schnei ste und zweks
mäßigste Art zusammen zu brmgcn, wäre es Hins
länglich, wann unsre Mitbürger aufgeklart und für
das allgemeine Beste thatig genug waren, die Anleis
tung, welche den Salpetergrabern in die Haude geges

^ben wird, allgemein faßlich zu machen, zu drucken und
die Municipalitäten in der ganzen Republik zu vers

pflichten die Auslaugung und Vcrsiedung der salpcs

leriai.ren Erde selbst vornehmen zu lassen, und den

Ertrag gegen Bezahlung in die Salpeterniederlagen
einzuliefern.

Allein dieses Mittel Salpeter zu erhalten, ist

für den gegenwärtigen Augeublik nicht befriedigend
und also müssen bestimmte Saipetergraber angestellt
und ihnen das Recht gegeben werden, in solchen Stals
len und Kellern Nach suchnngen zu machen und die
salpetcrsaure Erde wegzunehmen, welche nicht las
ganze Jahr durch besezt sind, fondern nur in gewisse".

Iahrszciten benuzt werden, wobei aber der Salpeters
grabcr bestimmt gehalten seyn muß, alles in den vos

rigen Stand herzustellen und jeden verursachten Scha-
den zu ersetzen. Da in Helvetic», wegen der in dem-
selben üblichen Art der Viehzucht, dieser in gewisse»

Jahre,zelten unbennzten Stattungen eine grosse Menge
vorhanden ist, so wird durch ih-e Benutz ug zu diesem

Ende hin, dem gegenwartige» Salpcte.bcdürfniß Hins

länglich entsprochen werden, ohne daß einstweilen zu

dem drückenden Mittel Zuflucht genommen werden
muß, wirklich bcsczte Stalle auszugroben und zu dies

sem Endzwek zu benutzen. Erst im äussersten Nothfall
würde das Direktormnr' die Gesezgebunz auflodern
auch dieses Mittel noch in Anwendung zu setzen, um

-das Bedürfniß des Vaterlandes zu befriedigen.

Dieses, Bürger Gesezgeber, sind die Gesichts-
punkte, welche Eure Commission bei Bearbeitung dies
ses Gegenstandes leiteten, und nur wegen dem fur
die Vertheidigung des Vaterlandes so unentbehrlichen
Bedürfniß des Äugcnbliks, glaubte sie Euch diese Vors
schlage machen zu kennen, die des» Eigenthumsrecht
nahe treten, aber anderseits auch alle die möglichen
Einschränkungen enthalten, die ohne den Hauptzwck
zu verfehlen, möglich waren.

Aus diesen Rüksichten also schlägt Euch die Coms

mission folgende beide Beschlüsse vor.-

I. An den Senat.
In Erwägung, daß die Salpeterfabrication füw

die Beschützung und die Unabhängigkeit des Staats
ganz unentbehrlich ist;

In Erwägung, daß die Fabrication auf solche
Art bewirkt werden soll, die dem Staat einersiits
immer den Salve er in hinlänglicher Menge liefere,
anderseits aber den Staatsbürgern weder lastig noch
ihren Eigenthumsrechten nachtheilig werde;

In Erwägung, daß einstweilen noch die Salpes
terfabrication durch Salpcteraräber nach alter liebung
geschehen muß, denen man aber die zwckmaßigste Ans
kicking für dieses Geschäft geben soll:

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

1. Das Vollziehungsdirektorium ist ausgesöhnt,
in denjenigen Gegenden der Republik, deren Lage am
vortheilhaftesten ist, durch kunstverständige und erfahrne
Manner Saipelerhüttcn anlegen zu lassen, die die fur
die gewohnten Bedürfnisse der Republik erfoderliche
Menge Salpeter zu liefern im Stande sind.

2. Das Vollziehungsdirektorium ist aufgefodert,
durch kunstverständige Männer für die einstweilen noch
unentbehrlichen Salpe-.ergräber, eine Anleitung ents
werfen zu lassen, über die zwekmäßigste Art den Sals
peter zu gewinnen.

3> Diese Anleitung über die Gewinnungsart des
rohen Salpeters soll gedrukt und mt einer Auffodes
rung au alle Municipalitäten der Republik versandt
werden, die Gewinn! ng dieses für die Sicherheit der
Republik M'enlbehriic! en Materials bestmöglich zu be»
fördern und zu veranstalten.

Ik. An den Senat.
In Crwäguna, daß die Verfertigung des für die

Beschützung der Republik nothwendigen Echicßpulvers
eine schleunige Gewinnung von Salpeter erfodert;

In Erwägung, daß diese Salpetergewinnung
einstweilen a. f keine wirksamere Arc statt haben kann,
als durch Aufsuchung der salpetersaurcn Erde in bes

wohnt gewesenen Grbauden, Stallen und Kellern.
In Erwägung, daß zu dieser Salpeter^cwinnung

d ie Salperergraber einer gewisse» Menge/Holzes und
einiger Fuhren unentbehrlich bedürfen;

In Erwägung endlich, daß bestmöglichste Ents
schädigung für alles angesprochne Eigenthum, und
für allen abfällig zugefügten Schaden, Pflicht eines
jeden auf Freiheit und Gleichheit gegründeten Staas
tes ist:

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

i. In der Republik sollen so viele Salpetergräber



angestellt werde«, ais die »schwendige Galpeterge-
winnung es erfodkrt..

2. Das Direktorium soll diese Galseterqräber
mit den für die zwekmäßigste Betreibung ihres Ge-
schäfts erfoderlichen Anweisungen und jeden derselben
mit einem Patent versehen, in welchem der Bezirk
bezeichnet ist, der demselben angewiesen wird.

z. Die Salpetergrabcr haben das Recht, in dem
ihnen angewiesenen Bezirk in umzuändernden und fur eine
kürzere oder längere Zeit verlassenen Kellern, Stallen und
andern Oertern, wo verwesende Sudstanzen zur Bil-
dung des Salpeters Anlaß geben, so wie auch bei
ringerißnen Häusern und Brandstätten, die salpeterhal-
tige Erde auszuarabcn, mid auf Salpeter zu benutzen:
Dagegen aber sind sie gehalten, d'e dadurch eiustan-
dene leere Stellen wieder auszufüllen, die Gebäude
wieder in denjenigen Stand herzustellen, in weichem sie

sich vor Wegnabme der salpetersaur.n Erde befanden
und jeden all'alliq verursachten Schaden zu ersetzen.

4. -Jede Gemeinde ist verpflichtet dem in ihrem
Bezirk sich für die Salpetergewinnung aufhaltenden
Salpetergraber, die für seine Arbeit erfoderlichen
Fuhren in dem gewohnten Preis der Rcquisitionsfnh-
ren zu leiste», und ihm das crioderliehe Brennholz um
den niedrigsten Holzpreis der dortigen Gegend zu
liefern.

5. Wann hierüber einige Schwierigkeiten entste-
hen ^ so schlagt der Distriktsstatthalttr fünf unpar-
thnsische Männer vor, von denen jede Parthei einen
ausschlagt, und die drei übrigbleibenden entscheiden
den Fall, unter Vorbehalt des Rccurses an Hie Ver-
walt mgskammer.

6. Allen Munie,'pa'itäten ist besonders anbefohlen
die Gewinnung des Salpeters auf die beste Art zu
befördern und den Salpetergrabern hierin hilfreiche
Hand zu leisten.

7. Neben d'esen patentirten Salpetergräbern ist
jedem Bürger erlaubt auf seinem Eigenthum Salpeter
zu gewinnen, er ist aber gehalten, denselben im lau-
senden P e s den Saipererniederlagen der Republik
tinz'M f rn.

8. Jeder Bürger oder Fremde, der sich in Hel-
detien aufhält, w lcher E lp'ter, den er selbst gcwon-
ne- oder auf andere Art an sich gebracht hat, bestzt,
ist gehalten denselben inn rt 14 Tagen von Bekannt-
mg ung dieses Gesetzes an, in den Salpeternieder-
lagen der Reo blik in den laufende» Preisen zum
Kauf anzubieten.

y. Hfiroon ist ausgenommen derjenige Salpeter,
w lu er in Apotheken f-'v mcdicimchen Gebrauch, und
bei Fabrikanien für techu.sehen Gebrauch sich vorfin-
den mag.

12. Wer überwiesen w-rd Sa'prtec der Republik
Vogen zu haben, zahlt eine Duß, die den vierfachen
Werch des entzognen Salpeters beträgt; ist er aber

!l
ein für die Besorgung des Salpeters angestellter
Beamter der Republik, so wird er noch neben der
Geldbuße zu emjahrger Gefängnißstrafe vcrurtheilt.

i r. Dieses Gelez soll gedrukt, in der ganzen Re-
publik bekannt gemacht, und wo cS nöthig ist, ange-
schlagen werden.

Erster Beschluß. 1 §. Cartier stimmt diesem
Z bei, doch wünscht er noch beizufügen, daß durch
diese Anlagen kein Bürger benachtheiligt werden soll.

Er la cher hält diesen Zusa; für höchst überflüssig.
Escher ist gleicher Meinung, denn wenn der Staat
bei irgend einer neuen Anlage einen Bürger benich-
thttligt, so kann dieser sich bei dem gewohnten Rich-
ter beklagen und da sein Recht suchen, folglich braucht
dieses hier nicht besonders angeführt zu werde».

Desloes stimmt ebenfalls zum Gutachten, wel-
ches unverändert angenommen wird.

§ 2. Desloes will hier einen Beisaz zufügen,
durch den gesagt wird, daß diese Anleitung so abge-
faßt werben soll, daß durch die darin vorgeschriebne
Verfahrni'gsart das Eigenthum der Bürger bestmög«
liehst geschont werde.

Cartier wünscht, das diese Anleitung der Ge-
sezgebung zur Genehmigung vorgelegt werde. Escher
bittet, daß man die so dringende Fabrication des
Salpeters doch nicht durch solche Bedingungen vcr-
zögere, denn wenn uns eine Anleitung einer chemischen
Operation, die wir wahrscheinlich gröstenthcils nicht
verstehen würden, zur Sanction oder gar zur Verbes-
serung vorgelegt werden müßte, so würden kaum un-
sre Vaterlandsvertheidiger dadurch besseres Pulver
erhalten, aber hingegen dasselbe längere Zeit embchx
ren müssen.

Erlacher folgt ganz Eschern. Der § wird, so

wie der folgende § unverändert angenommen.
Zweiter Beschluß. st>'e beiden ersten §§ werden

ohne Einwendung angenommen.
§ 3. Cartier findet den Ausdruk, in nmzuan-

dernden Ställen w. »'deutlich und will, daß der
Salpctergräber ehe er sich entfernt, alles wieder in
Ordnung bringen müsse. Nuce sieht den § für hin-
länglich deutlich an, und w'msfit allenfalls höchstens,
daß die Agenten hierüber Ge sondere Aufsicht haben.
Desloes finder die de nsche Abfaßuna den'Iich ge-
nug, und will daß dcr Salpctergräber alles niederm
Stand setze, ehe er den Distrikt verlaßt. Thor in
will statt Deslo s Verbesserung bestimmen, daß die
Sache sogleich w eder in Stand gestellt werde.
Aim m e r m a n u wi bestimmen „ in solchen Stallen m.
die der Eigenthümer umzuändern geßunet ist», s. w."
und in Rfikstcht des zweiten Gegenstandes fodert er,
daß wenn die Salpettrgr^bcr innert 8 Tagen
die Sache richt in Stan" stellen, die Muniziva'itaten
dieses auf Ko 'en der Sa'p.tergr der thun sollen. Der
§ wird mit dieser lezren Verbesterung angenommen.



K 4- Andcrwerth will, daß die Gemeinden
nur im gewohnten und nicht im niedrigsten Preis den
Galpetergrabern Hol; liefern müssen, weil sonst ein-
zelne Gemeinden vorzugsweise gedrukt wurden. Des-
loes stimmt Anderwerch bei, und will das Holz aus
den Nationalwaldungen um den niedrigsten Preis/
wo dwse vorhanden sind, liefern. Kilchmann ist

Anderwerths Meinung. Mechel glaubt die Requi-
sitionsfuhrcn können hier gar nicht statt haben, wett
besonders in den Bcrgge enden diese zu schwierig
waren; in Aussicht der Holzlieferung stimmt er ganz
Anderwerth bei. Escher würde dieser Erleichterung
der Gemeinden gerne beistimmen, wann nicht zu be-

furchten wäre, daß die Gemeinden um die Salpeter-
gräber von ihren Bezirken abzuhalten, ihnen nur in
übertriebnen Preisen die unentbehrlichsten Fuhren und
des nöthige Holz liefern würden; überdcm hat die
Commission von mehrern Gemeinden Bittschriften in
Händen, welche nur einige Entschädigung fur die
disdahüi ganz unbezahlt gelieferten Fuhren und Holz
begehren. In Rülsichc der Fuhren, glaubt er, musse

der § beibehalten, in Rüksicht der Holzlieferung aber,
könnte Decloes Beisalz angenommen werden. Cartier
st.nunt ganz Michel bei, weil in einem Gese; nicht
von drükenden Requisilionsfuhren die Rebe seyn soll;
er fodcrt daher, daß dieser § sowohl als der fol-
H ende ganz auögestrichen werde. Michel stimmt
auch zur Durchstrcichung des K. Legier ist gleicher
-Meinung, weil die Salpetcrsieder durch den 3 §. be-

,g'lnstigl genug sind. Kilchmann folgt, weil nur
in einem kleinen Theil von Helvcticn Salpeter gegra-
bm w rd, und also nur einzelne Gemc-nden zum
Nutzen des Ganfen ohne hinlängliche Entschädigung
beschwert würden. Trösch denkt, da die ganze
Gtaatsgcsft.'schaft den Salpeter bedürfe, und da
nicht alle Bürge? denselben liefern können, so müsscn

diejenigen, welche ihn liefern, hinlänglich eittschaoigc
werden, und daher fodert er auch Durchstreichung
des H. Der 4. und Z. § werden ganz durchgestrichen.

§ Legier furchtet, daß sich Pfuscher laut
diesem § mir dem Salpetersieden befassen, und den-
selben zu Grunde richten nchrden: >er fodert also,
daß Niemand, als verständige Lerne, und zwar nur
nach Per- bekannt zu machenden Anleitung, solches
treiben dürfe.

Escher bemerkt, daß der § nur den Eigenthü-
mern auf ihrem eigenen Boden das Salpetcrgraben
gestattet, und also,die Gefahr d.s zu Grunderich-
tens nicht so groß ist, als Legier befürchtet; indessen
chinmt er bei, daß dem § hmzngefügt werde: diese

Salvctcrgewinnung soll aber nach der bekannt zu ma-
chendcn Anleitung geschehen. -

Dieser iezte Antrag wird angenommen.
K 7. Cartier wünscht, daß der Salpeter wirk-

iich eingeliefert, und nicht blos angeboten werde.

Escher glaubt, durch diese Abänderung würde der
Staat verpflichtet, jeden ihm angebotenen Salpeter
wirklich anzukaufen, da ihm doch dieses vielleicht nicht
immer bequem ware; er fodert also Beibehaltung des §.

Cartiers Antrag wird angenommen.
Die be.den lezten §z> werden ohne Einw'ndung

angenommen.
Secretan, im Namen einer Commission, legt

ein Gutachten vor, welchem zufolge der Beschluß,
welcher eine Strafe wider Ausschlagung der Muni i-
palbeamtung bestimmt, dahin abgeändert werden soll,
daß die Gemeindgüterverwalrer von diesem Gesez ans-
genommen sind, und die Strafe auf 5 Jahre Unfähig-
teil ein Amt zu bekleiden, statt ic> ^ahre, herabgesezt
wird.

Zimmerman» stimmt zum Gutachten, fodert
aber, daß diejenigen, welche schon andere Beamtum-
gen bekleiden, hier bestimmt ausgenommen werden.
Secretan halt Zinimermanns Antrag fur üöerflüf,
sig, weil das Munizipalilatsgesez diese Ausnahme
schon enthalt. Zimmer mann beharret, weil dieß
d?r Deutlichkeit des Gesetzes wegen nothwendig ist.
Secretan beharret nochmals. Zim mcr m a nn weiß
wohl, daß Secretan ein zärtlicher Vater seiner Kin-
der ist, und nicht gerne etwas an seinen Arbeiten abân-
der» laßt; allein, da die Deutlichkeit dieses Gesetzes
den Beisaz erfodert, so beharret er auf demselben. Der
Dcisaz wird angenommen.

An der werth wünscht noch beizufügen, daß die
schon einst gedienten Munizipalbeamten nicht sogleich
wieder wahlbar seyen. Secretan bemerkt, daß das
T unizipalgescz zwar schon Anderwerchs Meinung eut,
halt; allein, nach der gleichen Logik, die Zimmer,
mannS Beisaz annehmen machte, muß auch dieser neu«
Beisae angenommen werden. A n d e r w e rth zieht sei,
neu Antrag zuruk. Zimmcrmann denkt, es sey zu
ausfallend, daß Andeuverths Antrag überflüssig sey

als daß Secretans Bemerkung widerlegt werden musse.

Dieser Beisaz wird verworfen.
Die Versa mlnng bildet sich in geheime Sitzung.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung übersendet das

Direktorium eine patriotische Zuschrift der Gemeinde
Büren, über welche ehrenvolle Meldung erklart, und
die dem Senat überwiesen wird.

Der Beschluß, welcher die Schauspiele in Hel-
vetien verbietet, wird vom Senat verworfen.

Der Senat verwirft den Beschluß, der besondere
Strafen gegen Ausreißer festsezt. Cartier fodert
Zurülweisung an die Commisswn. Ander wereh
glaubt, da wir den fränkischen Muitarkodex angcnom-
men haben, und dieser schon Gesetze gegen die Aus-
reisser enchalr, so sen kein Beifall eefoderlich. Z im,
mer mann stimmt Cartier bei, "dessen Antrag ange-
nommcn wird.



Senat, il. M ai>

Präsident: Frasca.
T er Beschluß über die Verwandtschaftsgrade der

Munizipalbeamten wird verlesen.
Usteri findet die Resolution in nichts weniger

als legislatorischem Geiste abgefaßt; er verlangt eine
Con m ssion, die am Montag darüber berichten soll.

Die Commission wird beschlossen; sie besteht aus
den B. Usteri, Meyer v. Aarau und Laflechere.

Der Beschluß, welcher das Vollziehungsbirckto-
rium bevollmächtigt, den Ertrag der Gebühren für
die Ertheilung der Passe, welche das Geftz auf 3 bz.

bestimmt, zu einer Entschädigung für die Agenten au-
zuwenden; die Vertheilung dieses Ertrags ist dem
Vollziehungsdirektorium überlassen, welches dieselbe

ar f eine den Bemühungen dieser Beamteten angenieste--
ne Weise festsetzen wird — wird verlesen und angenom--
n en.

Ein Beschluß folgenden Inhalts wird verlesen :

„ In Erwägung, daß in einem Augenblik, wie der
gegenwartige, wo der Feind von aussen das Vaterland
bedroht, wo die Söhne der Freiheit mit Aufopferung
ihres Bluts die Gr.nzen desselben vor feindlichein Ueber-
fall bewachen, wo im Innern freihei smördcnsche Men-
sehen die Flamme des Aufruhrs anfachen und vermch-
rm, Brüder gegen Brüder bewaffnen, der gebeugten
Menschheit Hohn sprechen, und der neugebornen Re-
publik ihre kaum erworbenen Menfchenrcchte wieder zu
entreißen suchen, es nicht schiklich sey, öffentliche, dem
Schweizer beinahe fremde Schauspiele zu geben;

hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

das Vollziehungedirektcrimv einzuladen, nicht zu ae-
statten, daß IN einem solchen Zeitpunkt in der Republik
«ine Schaubühne eröffnet werden soll.

Kubli: es gereicht dem Gksezgcber zur Ehre,
und ist auch seine Pflicht, wann er sichs angelegen
seyn laßt, alles zu verhüten, was aus die Sittlich-
keit des Menschen schlimmen Einfluß haben kann; es

fragt sich also: sind die Schauspiele in dieser Rük-
ficht so nachthcilig? ich glaube nein, und es giebt
wohl eine Menge anderer sittlich schädlicherer Ver-
gnügnngcn; — man beruft sich auf die gegenwartigen
Zeitumstande, aber bis dahin sind noch keine Schau-
spiele bei uns gehaben worden, und dennoch Jusur-
rektionen an so vielen Orten entstanden; die grösten
Moralisten, und der besonders durch seine Moralität
ausgezeichnete Gcllert haben Schauspiele selbst gcschrie-
den, und diese, wann sie das Lasier in seiner Blöße
darstellen und verhaßt, die Tugend hingegen liebens-
würdig machen, wann sie den Geist aufheitern, und
ich glaube, dieses dürfte noch fur Manchen gut und
nöthig seyn — find sehr nüziicye Dias«. Ich hatte nie

geftzliche Autorisat'on des Schauspiels gewünscht;
wann aber früher der später nun das vorgeschlagene
Gest; sollte zurüh enommen werden, so wäre die'e
Aufnahme gesezbche Einfuhrung des Schauspiels; ich
hoffe Nutzen davon, V ißbrauchen würde man sieuren;
ich verwerfe den Beschluß; be Sache ist eine Poli-
zeisache, die selbst nach unserm Munizipaigesez den
Munizipasttäkeu zugehört.

Ruepp stimmt Kubl: bei; er hält dafür, es werde
viel zur Beförderung pat iotischer Gesinnungen beitra-
gen, wann das Andenken der Großthaten unsrer Väter
durch patriotische Scbauspchle erneuert wird.

Mittelholzer erkennt den Nutzen guter Schau-
spiele auch, glaubt aber, es würde sich doch auch ein
Eegenstük dieses Gemäldes unschwer aufstellen lassen;
er verwirft den Beschluß wegen seiner Abfassung ; das
Direktorium soll nicht eingeladen werden, Polizcigesctze
zu machen, sondern der Gesi'Zgeber soll dieselben geben.

Zäsliu stumm auch zur Verwerfung; obgleich sieh

in den gegenwärtigen Zcikumstanden die Gründe, die
den Beschluß veranlaßt haben, leicht finden lassen.
Die Gesezgebung soll aber so viel möglich vermeiden,
sich mit Polizeiverfügungen zu beschäftigen. Oessenlli-
che Feste sollen zwar unter den obwaltenden Umstanden
vermieden werden; aber Schauspiele sieht er nicht für
öffentliche Feste, fordern fur eine Art von Schule an,
über deren Zwckmaßigkcit die Polizei wachen wird.

Der Beschluß wird verworfen.
Münger, im Namen einer Commission, berichtet

über de» Beschluß, der dem Dörfchen Robelaz eine
eigene Mur.izjpalität bewilligt. Die Commission rath
zur Verwerfung, weil unmöglich einer so kleinen Zahl
Bürger eine eigene Munizipalilät bewilligt werden kann,
und die Annahme dieses Beschlusses eine Men!ü cchnli-
cher Begehren nach sich ziehen würde; auch würden
durch eine solche Vervielfältigung der Muuizipaîitatîn,
dem Vaterland viele Vertheidiger entrissen werden.

Laflechere vert eidiat den Beschluß; der Grund-
saz der Mmchipalirat bezirke (arrondissements) hätte
unstreitig angenommen werden sollen, aber men hat
ihn verworfen, und warum wollte man dem Dcrf-
chen Rsbclaz, darum, weil es kein Gemeindgut be-
sizt, das versagen was alle andern-noch so kici-
neu Gemeinden der Republik gemessen; man wollte,
jeder grosse und k.cine Ort soll den Vortheil gemessen,
seine Pslizeibeamren mitten unter sich zu haben; man
muß nun diesen Grundsaz in jedem Fan auch anwenden
wollen.

Auf Langs Antrag wird die Fortsetzung der
Discussion vertage-, und der Bericht soll 3 Tage auf
dem Kanzleitisch liegen bleiben.

Am taten May war keine Sitzung in beiden Räthen.



Grosser Ratch, iz. Nay.
Président: Stokar.

Panchaud erhàlt auf Begehre« fur 14 Tagen
Urlaub.

N »ce, im Namen einer Commission, trägt darauf
an, den B. Wattentvyl Malesheres im Leman, wel--

cher schon den 25. Jenner 179? sein Bernerbürger-
recht gegen das d s Lemais aufgegeben, von der,
den Berner - Oligarchs« vom fränkischen Commissar
Lecarlier aufgcle en Contribution loszusprechen, und
das Direktorium ein laden, sein Arrete znrükzuneh-

men, durch welches dieser Burger der Contribution
unterworfen seyn sollte.

Escher glaubt zwar, in Rüksicht der Sache selbst

mög' die Eommisslou viello cht recht haben, allein er
sieht in den» ersten Theil des Gutachtens nichts an-
dcrs, als einen Urtheil'pruch, der nur einem Richter,
nicht aber einem Gesezgeber z kommen kann; er fodrrt
daher, daß das Gutachten verworfen werde, und

man über jene Bittschrift zur Tagesordnung gehe,
begründet auf die Richterlichkeil der Sache; da aber
auch das Direktorium sich in keine richterliche Gegen-
stände zu mischen hat, so WD er zugeben, daß das
Direktorium eingeladen werde, sein hierüber erlassenes

Arrete zurükzunehmcn.
Custor glaubt, es könne Bürgerrechte geben,

die nicht sogleich können aufgegeben werden, so

B. errichtete Ao. 14^8 der Graf Friedrich von Tog-
genburg mit der Stadt Zurich ein Bürgerrecht, wel-
ches selbst über seinen T'd hinausgehen sollte; n
fodert also Rnkweisung an die Commission zu näherer

Entwiliui'g dieses Gegenstandes., Nnee begreift nicht,
wie man diesen Gegenstand als richterlich ansehen

kann; die Geschichte kennt er nicht, wie Freund Cu-

stör, und will auch nicht wissen, was die Grafen
und Tnannen jeder Art vor der Revolution gemacht
haben; da es sicher ist, daß Wattemvyl, schon ehe

die Franken Helvetien betreten haben, das Berner-
bürgerrecht ausgab, so beharret er auf dem Gutachten.

Zimmerinann denkt, wir h benmnsic Bcscht'sse
weder auf die Geschichte der Arche Noa, noch auf die
der Grafen von Toggcnb rg z ' begründen; wann aber

Custors Antrag angenommen würde, so würde er so,

dein, daß man denselben mit Etumpfcns, Bullingers
und Tschudis Kronicken der Com-.-iss'on leiord e; er

aber sieht die Sache als ganz ei.'fach an: ein Bkr>

ger fodert Cchn; gegen den ungerechten Truk einer

V-rwalrungskammer, und dieser kann ihm nur von
dcr Gcsezgàng gestattet werden., wann er ihn nicht
bei der vollziehenden Gewalt erhalten kann; er stimmt

aho zum Gutachten, weiches beinahe cinmüchlg an-
genommen wird! -- ^ „A «verwerth, im Namen einer Commission,
trägt darauf an, die Bittschrift der Gemeinde Ens-

wyl, im Kanton Bern, dem Direktorium zu übe! wel-
sen, indem dieselbe einzig fragt, ob die Nation einen
Prozeß gegen sie fortsetzen wolle, oder nicht, und
veil über diesen Gegenstand das Direktorium das
Vorschlagrecht hat. Custor unterstnzt diesen Antrag,
welcher einmüchig angenommen wird.

Von Bürger Direktor Dolder wird folgender
Brief verlesen und beklatscht:

Luzern, den il. Mai.
Burger Repräsentanten!

Sie haben in Ihrer Weisheit gut gefunden, mich
an die im Direktorium erledigte Stelle zu erwählen;
für diesin ehrenvollen und grösten Beweis Ihres Zu-
trauens, danke Ihnen von ganzem Herzen.

Die Abtretung des Bürgers Glaire, in einem Zeit-
punkt, wie der gegenwärtige, ist ein grosser Verlust
fur das Vaterland ; seine tiefsten Einsichten, und sein
erprobter Bürgersinn, hatten ihm das Zutrauen und
die Achtung der Nation erworben; durch mich, Bür-
ger Repräsentanten, haben Sie denselben nur unvoll-
kommen ersett.

Durch Ihre Wahl werd' ich in eine Laufbahn
versezt, die mir neu und ungewöhnlich ist; aber seyn
Sie versichert, daß ich die Wichtigkeit derselben und
den ganzen Umfang meiner Pflichten kenne; daß ich
fühle, wie viel Muth und Standhaftigkeit bei der ge-
genwärtigen innern und äußern Lage unserer Republik
darzu erforderlich ist. Doch, ich fühle sie in mir, diese

Entschlossenheit; und indem ich den Pla; antrete,
welchen mir Dero Zutrauen angewiesen, lege ich,
Bürger Repräsentanten, in Ihre Hände das Ver-
sprechen, das die unveränderliche Richtschnur all'r
meiner Handlungen und meines Bestrebens seyn wird:
Aufrechterhaltung der Constitution, Behc ptung dcr
Einheit, Untheilbarkrit und Unabhängigkeit unserer
Republik — sirenge Handhabung und Beobachtung
der Gesetze -- Vertheidigung der heiligen Grundsatze
von Freiheit und Gleichheit — und immerwährende
Freundschaft mit dcr grossen Nation, unserer Freundin
und Beschützerin; und wann ich dann, über fr ih
oder spät, von diesem Plaz abtreten werde, so

wirds die graste Belohnung für mich seyn, wann Sie,
Bürger Repräsentanten, mir das Zeugniß geben kin-
ne«, daß Sie sich in Ihrer Erwartung nicht bet 0-

gen, und ich des Zutrauens dcr Nation nicht un-
würdig war. '

Genehmigen Sie, nebst, meinem republikanischen
Gruß, die Versicherung meiner Hochachtung.

D 0 der,
Mitglied des Vollziehungsdircktoriums.

Grafenried fodert Druk in beiden Sprachen
dieser patriotischen Zuschrift. Cartier federt einzig



Etnrückung ins Protokoll, und Mittheilung an den

Senat. Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft,

deren Inhalt sogleich einmüthig beschlossen wird:

Das Volljichunqsdirettorülm der helvetischen
einen und unthn baren Republik an die

ges Mvenden R» the.

Bürger Gesczgeber!
Der Regierungssi tthalter des Kantons Schaff-

Hausen, gegenwärtig in Diessrnhofen, fragt an, vor
welchen Gerichtshof die bei der ersten Instanz durch
das Gericht zu Diess.nhs-e > abgesprochenen Rechts-
f.ille und die hoher» Cri ijnalsachen, bis zur Wieder-
Herstellung der Communikation mit Schasshauscn, ge-
bracht werden müssen? Dieß ist ein Gegenstand der

Gesezgebung, dessen Bestimmung Ihnen zukommtrDas
Vollzichungsdirektorimn glaubt, das Tribunal vom
Kanton Thurgau, das dem Distrikt Diessenhofcn am
nächsten gelegen ist, könne für die dortigen Rechtsan-
gehörige am tauglichsten seyn.

Indem es ihre Aufmerksamkeit auf diesen Gegen-
stand zn richten sucht, so ladet es sie ein, ihn in Er-
wagulig zu ziehen, und nach erklärter Dringlichkeit
darüber zu berathschlagen..

Republikanischer Gruß.

Der P.äsident des vollziehenden Direktoriums,
Ochs.

Im Namen des Direkccriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
(Die Fortsetzung folgt).

Vollzieh un g 6 direkto riu m.

Das Vollzichungsdirettorium der helvetischen
emeu und untheilbaren Republik.

Nach Anhörung des Berichtes seines Kriegsm«-
nisters über die Verwirrung, welche bei dem Rech-
nungsweftn der Lebensrnitteln, die Vertheilung der
Rationen unter solche Militärs verursacht, die einzeln
reisen, um sich wieder zu ihrem Corps zu verfügen;
in Betrachtung daß die Bons nicht woSl könnten
auf befriedigende Weise bescheinigt werden;

beschließt:
1) Alle auf obige Art einzeln reisende Militärs ver-

köstigen sich unterwegs selbst, vermittelst drei
Schweizersols, oder 6 Kreutzer für die Stunde.

2) Bezahlt wird ihnen dieses Geld, und auf ihren

Reisezedel eingeschrieben, von der VerwaltungS-
Kammer desjenigen Kantons, design Hauptort
sich solcher Gestalt' auf ihrem Marsche befindet,
daß er von dem Hauptsrte, aus welchem sie
kommen, bis zu demjenigen, wo sie hinzielen,
ohngefehr gleich weit entfernt ist.

5) Der Kriegsminist r ist beauftragt, diesen gegen-
wattigen Beschluß zu vollziehen. Eine hinläng-
liehe Anzahl Exemplare soll gedruckt, und den
Authoritaten jedes Kantons, so wie auch den
Militarcorps zugeschickt werden.

Also beschlossen îuzern den sa. April, i?9?.
Der Präsident des vollziehend^wDnektoriums,

B a y.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

M o u s s o ».

Dem Original gleichlautend,
Der Interims - Verwalter des Keiegsministeriums.

L a n t h e r.
Durch den Kriegsminister,

Io m i ni, Chef des Secretariats.

Ministerium der Künste und Wis-
senschaften.

Oeffeiitlicher Unterricht.
6.

Auszug aus dem Bericht des Erziehungs-
rarhs des Kantons Argau, d. d. 9. Merz

-1799.
Gleich nach unsrer Ernennung wählten wir für

jeden, der 5 Distrikte unsers Kantons, einen Schul-
Inspektor nebst deren Guppleanten, und waren glüfi»
lich genug, die dazu erfoderliche Zahl einsichtsvoller
und thätiger Männer zn finden. Mit diesen vereinigt
machten wir uns in einer öffentlichen Sitzung teier-
lich anheischig, das uns anvertraute Geschäft nach
bestem Wissen und Gewissen zu befördern, und die
Theilnahme und Mithülfe unsrer Mitbürger wurde»
durch kraftvolle Vortrage rege gemacht.

Allerforderst mußten wir nun eine vollständige
und genaue Kenntniß der Schulen unsers Kantons
zu erlangen suchen. Mir entwarfen zu diesem Eick>e

hin eine Reche von Fragen, nach denen dieft-ben
sollen beschrieben-werden. (Fragen über den Zustand
der Schulen im Kanron Aargau, 14 Seilen in 8.)
Nachdem diese Fragen Ihren Beifall erhalten hatten,
wurde die Ausführung den Inspektoren übergeben,
die sich noch zugleich durch die eigene Besuchung der
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